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Landing Visum für die Republik China (Taiwan) 

1. Berechtigter Personenkreis: 

 

1. Staatsbürger jener Länder, denen die visafreie Einreise in die Republik China (Taiwan) 

gestattet ist (mit Ausnahme der USA, siehe Merkblatt: „Visafreie Einreise“), die zum 

Zeitpunkt der Einreise jedoch lediglich im Besitz eines vorläufigen Reisepasses oder 

Notpasses sind, der bei Einreise noch mindestens 6 Monate gültig ist.  

2. Inhaber eines türkischen Reisepasses mit Gültigkeit von mindestens 6 Monaten bei Einreise. 

3. Inhaber eines bruneiischen Reisepasses mit Gültigkeit von mindestens 6 Monaten bei 

Einreise. 

4. Inhaber eines mazedonischen Reisepasses mit Gültigkeit von mindestens 6 Monaten bei 

Einreise. 

 

2. Erforderliche Antragsunterlagen: 

 

1. Bestätigtes Rück- oder Weiterreiseticket (Schiff oder Flugzeug) sowie ggf. ein gültiges Visum 

für das Zielland der Weiterreise. 

2. Ausgefülltes Antragsformular für ein Landing Visum mit zwei Passfotos. Dieses kann am 

Flughafen ausgefüllt werden. 

3. Visagebühr in Höhe von NT$ 1600 (entfällt für Staatsbürger von Ländern mit entsprechenden 

bilateralen Vereinbarungen) sowie Bearbeitungsgebühr von NT$ 800. Für türkische 

Staatsbürger fallen keine Gebühren an. 

4. Kein Eintrag im Strafregister der lokalen Behörden oder Einreiseverbot der lokalen Behörden. 

 

3. Aufenthaltsdauer: 

 

1. Staatsbürgern von Brunei wird im Normalfall eine Aufenthaltsdauer von 14 Tagen ab dem 

Tag nach der Einreise genehmigt, die nicht verlängerbar ist. 

2. Staatsbürgern anderer Länder wird im Normalfall eine Aufenthaltsdauer von 30 Tagen ab 

dem Tag nach der Einreise genehmigt, die nicht verlängerbar ist. 

3. Landing Visa können nicht in Visitor oder Resident Visa umgewandelt werden. 

 

4.    Einreise: 

 

Die Einreise ist über die Flughäfen Taiwan Taoyuan International Airport, Taipei Songshan Airport, 

Taichung Airport und Kaohsiung International Airport möglich. 

 

1. Reisende, die über den Taiwan Taoyuan International Airport in die Republik China (Taiwan) 

einreisen, können das Landing Visum beim „Visa Office of Consular Affairs Bureau“ im 

Flughafen Taiwan Taoyuan International Airport beantragen. 
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2. Reisende, welche über den Taipei Songshan Airport, Taichung Airport oder den Kaohsiung 

Airport in die Republik China (Taiwan) einreisen, beantragen eine „temporary entry 

permit“ bei der „Border Affairs Corps of National Immigration Agency“. Diese „temporary 

entry permit“ sollte so bald als möglich beim Bureau of Consular Affairs oder bei einer 

Zweigstelle des Ministry of Foreign Affairs in Taichung oder Kaohsiung in ein reguläres Visum 

umgewandelt werden. Hierfür sind der Reisepass und die „temporary entry 

permit“ vorzulegen. 

3. Sollten die o.g. Büros aufgrund von mehreren aufeinander folgenden Feiertagen geschlossen 

sein, können Landing Visa am Taiwan Taoyuan International Airport im Visa Office, Bureau of 

Consular Affairs, beantragt werden. 

Bitte beachten Sie, dass die Arrival Card vor Abflug über folgenden Link auszufüllen ist: 

https://oa1.immigration.gov.tw/nia_acard/acardAddAction.action Sie muss nicht ausgedruckt 

werden, die Daten werden elektronisch an die zuständigen Behörden übermittelt.  
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